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  Übersetzung 
 

Schifffahrtspolizeiliche Anordnung 
Nr.: FR/2025/08527 

In Anwendung von: 
französisches Verkehrsgesetzbuch Code des transports  

 
Nutzungsbedingungen (Ende der Abgabenpflicht internationale 

Mosel) 
 

Internationale Mosel 
 

 

Information (alle Nutzer – in beiden Richtungen) 
 

• Zeitraum: 
Ab dem 20.11.2025 um 00:00 Uhr 

 

• Ort: Ausgebaute Mosel 
am Mosel-km 269,700 (Abgabenbüro Thionville) 

 
Anmerkung: 
Die Moselanrainerstaaten haben beschlossen, die Abgaben auf der internationalen 
Mosel mit Wirkung zum Datum des Inkrafttretens des „Vierten Protokolls zur 
Änderung des Vertrags vom 27. Oktober 1956 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland, der Französischen Republik und dem Großherzogtum Luxemburg über 
die Schiffbarmachung der Mosel“ abzuschaffen. Das Vierte Änderungsprotokoll tritt 
mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden am 19.11.2025 in Kraft.  
 
Ab dem 20. November 2025 um 00h00 Uhr werden die Nutzer der Wasserstraße 
nicht mehr verpflichtet sein, Abgaben zu zahlen und Abgabenerklärungen zu 
übermitteln.  
Der Zeitpunkt des Eintreffens an der Schleuse Koblenz bzw. Thionville ist hierfür 
ausschlaggebend. 
 
 
Wird veröffentlicht bis: nächste schifffahrtspolizeiliche Anordnung 
 
 
Quelle: 
UTI Moselle, Metz 
 

Telefonischer Kontakt in Notfällen: 
Direction territoriale Nord-Est, Nancy 
Tel:: +33 383 95 30 01  
UTI Moselle, Metz 
Tel.: +33 387 66 89 14 


